
 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

(AGB) 

Stand 05/22 

1. Geltung 

1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

gelten zwischen uns und natürlichen und juristischen 

Personen (kurz Kunde) für das gegenständliche Rechts-

geschäft sowie gegenüber unternehmerischen Kunden 

auch für alle hinkünftigen Geschäfte  

1.2.  Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundele-

gung unserer AGB.  

1.3.  Geschäftsbedingungen des Kunden oder Ände-

rungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ih-

rer Geltung unserer ausdrücklichen – gegenüber unter-

nehmerischen Kunden schriftlichen – Zustimmung. 

1.4.  Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch 

dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei 

uns nicht ausdrücklich widersprechen.  

2. Angebot/Vertragsabschluss 

2.1.  Unsere Angebote sind unverbindlich. 

2.2.  Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer-

seits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarun-

gen im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss wer-

den gegenüber unternehmerischen Kunden erst durch 

unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.  

2.3.  Vertragssprache und Vertragsabwicklungssprache 

ist Deutsch. 

3. Preise 

3.1.  Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pau-

schalpreis zu verstehen.  

3.2.  Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ur-

sprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht 

Anspruch auf angemessenes Entgelt. 

3.3.  Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils 

geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager. 

Verpackungs-, Transport-. Verladungs- und Versandkos-

ten sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten des 

unternehmerischen Kunden.  

4. Zahlung 

4.1.  Das Entgelt wird bei Serienprodukten mit Fertigstel-

lung fällig. Bei Sonderfertigungen wird eine Hälfte bei 

Vertragsabschluss die andere Hälfte bei Fertigstellung 

fällig. 

4.2.  Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf ei-

ner ausdrücklichen, gegenüber unternehmerischen Kun-

den schriftlichen – Vereinbarung.  

4.3.  Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen 

auf Überweisungsbelegen sind für uns nicht verbindlich. 

4.4.  Gegenüber Unternehmern als Kunden sind wir ge-

mäß § 456 UGB bei verschuldetem Zahlungsverzug 

dazu berechtigt, 9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz 

zu berechnen. Gegenüber Verbrauchern berechnen wir 

einen Zinssatz iHv 4%.  

4.5.  Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsscha-

dens bleibt vorbehalten, gegenüber Verbrauchern als 

Kunden jedoch nur, wenn dies im Einzelnen ausgehan-

delt wird.  

4.6.  Kommt der unternehmerische Kunde im Rahmen 

anderer mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in 

Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die Erfüllung un-

serer Verpflichtungen aus diesem Vertrag bis zur Erfül-

lung durch den Kunden einzustellen.  

4.7.  Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für 

bereits erbrachte Leistungen aus der laufenden Ge-

schäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen.  

4.8.  Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur 

insoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt 

oder von uns anerkannt worden sind.   

4.9.  Für zur Einbringlichmachung notwendige und 

zweckentsprechenden Mahnungen verpflichtet sich der 

Kunde bei verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung 

von Mahnspesen, soweit dies im angemessenen Verhält-

nis zur betriebenen Forderung steht.  

5. Bonitätsprüfung 

5.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständ-

nis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke des 

Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläu-

bigerschutzverbände Alpenländischer Kreditorenverband 

(AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), In-

solvenzschutzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitneh-

merinnen (ISA) und Kreditschutzverband von 1870(KSV) 

übermittelt werden dürfen. 

6. Leistungsausführung  

6.1.  Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen 

Gründen auch immer zu einer Abänderung oder Ergän-

zung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer-/Leis-

tungsfrist um einen angemessenen Zeitraum oder das 

Entgelt um einen angemessenen Betrag. 

7. Leistungsfristen und Termine 

7.1. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer 

Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und von uns nicht 

verschuldete Verzögerung unserer Zulieferer oder sonsti-

gen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem 

Einflussbereich liegen, in jenem Zeitraum, während des-

sen das entsprechende Ereignis andauert. Davon unbe-

rührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Ver-

trag bei Verzögerungen die eine Bindung an den Vertrag 

unzumutbar machen.  

7.2.  Unternehmerischen Kunden gegenüber sind Liefer- 

und Fertigstellungstermine nur verbindlich, wenn deren 

Einhaltung schriftlich zugesagt wurde. 

7.3.  Bei Verzug mit der Vertragserfüllung durch uns steht 

dem Kunden ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach 

Setzung einer angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung 

der Nachfrist hat schriftlich (von unternehmerischen Kun-

den mittels eingeschriebenen Briefs) unter gleichzeitiger 

Androhung des Rücktritts zu erfolgen.  

8. Gefahrtragung 

8.1. Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der 
Ware an den Verbraucher gilt § 7b KSchG.  

8.2. Auf den unternehmerischen Kunden geht die Ge-
fahr über, sobald wir den Kaufgegenstand, das Material 
oder das Werk zur Abholung im Werk oder Lager bereit-
halten, oder an einen Transporteur übergeben. 

8.3. Der unternehmerische Kunde wird sich gegen die-
ses Risiko entsprechend versichern. Wir verpflichten 
uns, eine Transportversicherung auf schriftlichen 
Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen. 
Der Kunde genehmigt jede verkehrsübliche Versandart.  

9.  Annahmeverzug  

9.1. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir berechtigt, 

bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware bei uns ein-

zulagern.  

9.2. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für 

erbrachte Leistungen fällig zu stellen und nach angemes-

sener Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.  

9.3. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag 

dürfen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe 

von 10% des Auftragswertes zuzüglich USt ohne Nach-

weis des tatsächlichen Schadens vom unternehmeri-

schen Kunden verlangen. Bei Sonderanfertigungen for-

dern wir zusätzlich auch den Ersatz der aufgelaufenen 

Herstellungskosten, wobei in diesem Fall angearbeitete 

Teile dem Käufer zur Verfügung stehen. Die Verpflich-

tung zur Zahlung eines Schadenersatzes durch einen 

unternehmerischen Kunden ist vom Verschulden unab-

hängig. 

10. Eigentumsvorbehalt 

10.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst über-

gebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung un-

ser Eigentum.  

10.2. Der Auftraggeber hat bis zur vollständigen Zah-

lung des Entgeltes oder Kaufpreises in seinen Büchern 

und auf seinen Rechnungen diese Abtretung anzumer-

ken und seine Schuldner auf diese hinzuweisen. Über 

Aufforderung hat er dem Auftragnehmer alle Unterlagen 

und Informationen, die zur Geltendmachung der abgetre-

tenen Forderungen und Ansprüche erforderlich sind, zur 

Verfügung zu stellen. 

10.3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir bei 

angemessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vorbe-

haltsware heraus zu verlangen. Gegenüber Verbrau-

chern als Kunden dürfen wir dieses Recht nur ausüben, 

wenn zumindest eine rückständige Leistung des Ver-

brauchers seit mindestens sechs Wochen fällig ist und 

wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter Set-

zung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen er-

folglos gemahnt haben.  

10.4. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über sein Vermögen sowie vor der Pfän-

dung unserer Vorbehaltsware rechtzeitig und unverzüg-

lich zu verständigen.  

10.5. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einver-

ständnis, dass wir zur Geltendmachung unseres Eigen-

tumsvorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware be-

treten dürfen. 

11. Unser geistiges Eigentum  

11.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige 

Unterlagen, die von uns beigestellt oder durch unseren 

Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges Eigen-

tum.  

11.2. Die Verwendung solcher Unterlagen außerhalb 

der bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere die 

Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-

Verfügung-Stellung einschließlich auch nur auszugswei-

sen Kopierens bedarf unserer ausdrücklichen Zustim-

mung.  

11.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheim-

haltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegan-

genen Wissens Dritten gegenüber. 

12. Gewährleistung 

12.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen 

beträgt gegenüber unternehmerischen Kunden ein Jahr 

ab Übergabe. 

12.2.  Behebungen eines vom Kunden behaupteten 

Mangels stellen kein Anerkenntnis dieses vom Kunden 

behauptenden Mangels dar.  

12.3. Der unternehmerische Kunde hat stets zu bewei-

sen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits 

vorhanden war.  

12.4.  Mängel am Liefergegenstand, die der unterneh-

merische Kunde bei ordnungsgemäßem Geschäftsgang 

nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat o-

der feststellen hätte müssen sind unverzüglich, spätes-

tens 8 Tage nach Übergabe an uns schriftlich anzuzei-

gen.   

12.5.  Eine etwaige Nutzung des mangelhaften Leis-

tungsgegenstandes, durch welche weitergehender Scha-

den droht oder eine Ursachenerhebung erschwert wird, 

ist vom Kunden unverzüglich einzustellen. 

12.6. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, 

gilt die Ware als genehmigt.  

12.7. Die Kosten für den Rücktransport der mangelhaf-

ten Sache an uns trägt zur Gänze der unternehmerische 

Kunde.  

13. Haftung 

13.1.  Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die 

Haftung beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag ei-

ner allenfalls durch uns abgeschlossenen Haftpflichtver-

sicherung. 

13.2. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kun-

den sind bei sonstigem Verfall binnen zwei Jahre gericht-

lich geltend zu machen. 

13.3. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden 

durch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, 

Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Betriebsanlei-

tungen, fehlerhafte Inbetriebnahme oder Wartung, oder 

natürliche Abnutzung, sofern dieses Ereignis kausal für 

den Schaden war.  

13.4. Der Kunde als Weiterverkäufer hat eine ausrei-

chende Versicherung für Produkthaftungsansprüche ab-

zuschließen und uns hinsichtlich Regressansprüchen 

schad- und klaglos zu halten. 

14. Salvatorische Klausel 

14.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, 

so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht 

berührt.  

14.2. Wir wie ebenso der unternehmerische Kunde ver-

pflichten uns jetzt schon gemeinsam – ausgehend vom 

Horizont redlicher Vertragsparteien – eine Ersatzrege-

lung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der 

unwirksamen Bedingung am nächsten kommt. 

15. Allgemeines 

15.1. Es gilt österreichisches Recht.  

15.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

15.3. Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens  

(8101 Gratkorn).  

 Ende 


